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Sehr geehrter Herr Wetzel,

sie haben sich heute mit der Frage an uns gewandt, ob der Einsatz der Fugen-
schnüre des Typs SG-300 zwischen Brandwänden und Stahlbetonstützen bei dem
Bauvorhaben ARDEX Anlagen GmbH, Neubau eines Fertigwarenlagers mit Ver-
bindungsbau Friedrich-Ebert-Straße 45 in 53453 Witten aus brandschutztechni-
sehe Sicht unbedenklich ist.

Hierzu möchte ich erläutern, dass die Prüfung einer Brandwand grundsätzlich der
Feuerwiderstandsprüfung einer feuerbeständigen (F90 nach DIN 4102-2:1977)
Wand ähnelt. Zusätzlich muss aber die Widerstandsfähigkeit gegen Stoß (nach DIN
4102-3:1977) nachgewiesen werden. Die Stöße werden mit einem Bleichstrohsack
ausgeführt, der einen definierten Impuls auf einer runden Fläche von 400 cm2 in die

Wand einleitet. Jede Brandwand hält diesen Impulsen stand, dieses muss durch
die Konstruktion der Wand sichergestellt sein.

Die an die Brandwand anschließende Fuge mit Fugenabdichtung dient nicht der
Kraftübertragung oder der Stabilisierung der Wandkonstruktion. Die Fugenabdich-
tung verhindert lediglich den Durchtritt von Feuer und Rauch durch die Fuge über
eine Branddauervon mindestens 90 Minuten (feuerbeständig).

Um die Feuerbeständigkeit der Fuge, die durch den Einsatz einer Fugenabdichtung
sichergestellt wird, nicht zu verlieren, muss sichergestellt sein, dass die Fugenab-
dichtung durch die Stoßbeanspruchung nicht in ihrer Funktion geschwächt wird.
Dies kann aber insofern ausgeschlossen werden, dass die Fugenschnüre laut Zu-
lassung nicht breiter als 55 mm sind und der Stoß mit einem steifen Sack mit einem
Durchmesser von mindestens 200 mm durchgeführt wird. Dieser kann in die Fuge
einer Brandwand nicht eindringen und die Fugenschnur mechanisch schädigen.
Auch die Vibration der Wand infolge einzelner Bleisackschläge zur Klassifizierung
wird die elastische Fugenschnur nicht schädigen. Daher ist sichergestellt, dass der
Einsatz der feuerbeständigen FugenschnurSG-300 bei dem oben genannten Bau-
vorhaben zwischen Brandwand und Stahlbetonstütze aus brandschutztechnischer
Sicht unbedenklich ist.

Mit fre n lichen Grüßen
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